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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen 

Verfassungsstreitigkeit  
 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichts-
hofs vom 10. Juli 2017 (Vf. 11-VIII-17) betreffend 
 
Meinungsverschiedenheit zwischen der Antrag-
stellerin 
 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen 
Landtag 
 
und der Antragsgegnerin 
 
CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag 
 
vom 3. Juli 2017 über die Frage, ob § 1 Nrn. 1 
und 2 sowie § 2 Nrn. 1, 3 und 4 des Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über kommunale Wahlbe-
amte und Wahlbeamtinnen, des Bayerischen Ab-
geordnetengesetzes und des Gesetztes über die 
Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Staatsregie-
rung vom 24. April 2017 (GVBl S. 81) die Bayeri-
sche Verfassung verletzen 
 
PII/G1310.17-0009 

I. Beschlussempfehlung: 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 

II. Der Antrag ist unbegründet. 

III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete  
Jürgen W. Heike bestellt. 

Berichterstatterin: Ulrike Gote 
Mitberichterstatter: Jürgen W. Heike 

 

 

II. Bericht: 

Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parla-
mentsfragen hat die Verfassungsstreitigkeit in seiner 
76. Sitzung am 28. September 2017 beraten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
die o.g. Beschlussempfehlung vorgeschlagen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 
10. Juli 2017 (Vf. 11-VIII-17) betreffend Meinungsverschiedenheit 
zwischen der Antragstellerin Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 
Bayerischen Landtag und der Antragsgegnerin CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag vom 3. Juli 2017 über die Frage, ob § 1 
Nrn. 1 und 2 sowie § 2 Nrn. 1, 3 und 4 des Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtin-
nen, des Bayerischen Abgeordnetengesetzes und des Gesetztes 
über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Staatsregierung 
vom 24. April 2017 (GVBl. S. 81) die Bayerische Verfassung ver-
letzen 

PII/G1310.17-0009 

Drs. 17/18317 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 

II. Der Antrag ist unbegründet. 

III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete Jürgen W. 
Heike bestellt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 14 der Liste; das ist der Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Christine Kamm und Fraktion 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betreffend "Keine Abschiebungen aus der Schule", 

Drucksache 17/17150. Dieser Antrag wird auf Wunsch der Fraktion in der nächsten 

Plenarsitzung mit einem ähnlichen Antrag der FREIEN WÄHLER beraten.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweiligen maßgeblichen Ausschussvotums entspre

chend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – 

Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER, des BÜNDNIS

SES 90/DIE GRÜNEN sowie Herr Kollege Felbinger (fraktionslos). Gibt es Stimment

haltungen? – Keine Stimmenthaltungen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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